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19.12.2014 

 

Wichtige neue Entscheidung 

 
Verkehrsrecht: Benutzungspflicht für Radwege  
 
Art. 35 BayVwVfG, § 45 Abs. 9 Satz 1, Abs. 9 Satz 2 StVO 
 
Bestätigung einer vorhandenen Beschilderung durch die Verkehrsbehörde  
Zweitbescheid und wiederholende Verfügung 
Radwegebenutzungspflicht 
Unterschreitung der Regel-Mindestanforderungen an die Radwegbreite  
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 04.12.2014, Az.11 ZB 14.189 
 
 
Orientierungssätze der LAB:  

1. Es spricht für die Annahme eines die Möglichkeit der Anfechtungsklage innerhalb 

der Jahresfrist (§ 74 Abs. 1, § 58 Abs. 2 VwGO) neu eröffnenden Zweitbeschei-

des, wenn die Verkehrsbehörde auf eine Bürgerbitte um „Überprüfung und Neu-

bescheidung der Straßenverkehrsbeschilderung“ hin – ohne sich gegenüber dem 

„Antragsteller“ auf die Unanfechtbarkeit früherer Anordnungen zu berufen – in eine 

eingehende Prüfung der seit der ursprünglichen Anordnung veränderten örtlichen 

Verhältnisse unter Beteiligung der örtlichen Polizei und des Straßenbaulastträgers 

eintritt mit dem Ergebnis einer teilweisen Aufhebung der Beschilderung (hier: der 

Radwegebenutzungspflichten) und der Aufrechterhaltung im Übrigen.  

 

2. Liegen die Voraussetzungen des § 45 Abs. 9 Satz 2 StVO vor, d.h. besteht auf 



Grund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage, die das allge-

meine Risiko einer Beeinträchtigung der Sicherheit und Ordnung (Leichtigkeit) des 

Verkehrs erheblich übersteigt, kann eine Radwegebenutzungspflicht (Zeichen 237, 

241, 240) ermessensfehlerfrei auch dann angeordnet werden, wenn zwar die Re-

gel-Mindestanforderungen an die Radwegbreite gemäß Nr. II.2.a) der Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift zu § 2 Absatz 4 Straßenverkehrsordnung (VwV-StVO) nicht 

eingehalten werden, die Mitbenutzung der Fahrbahn durch Radfahrer jedoch zu 

einer Gefährdungssituation im Sinne von § 45 Abs. 9 Satz 2 StVO führen würde, 

die auch mit Blick auf den Ausbauzustand des Radwegs nicht hinnehmbar ist.    

 

Hinweise: 

Der Beschluss reißt zwei Themenbereiche an:  

1. In den Fällen, in denen die Straßenverkehrsbehörde auf eine Bitte zur Prüfung der 

Änderung einer Beschilderung hin – bürgerfreundlich – eine erneute sachliche 

Prüfung durchführt und als deren Ergebnis erläutert, warum an der bestehenden 

Beschilderung festgehalten wird, kann sich im Hinblick auf die Zulässigkeit einer 

Anfechtungsklage die Frage der Abgrenzung zwischen einem Zweitbescheid 

(Neuregelung) einerseits und einer wiederholender Verfügung (Hinweis auf unan-

fechtbaren Verwaltungsakt) andererseits stellen. Ein gegenüber dem „Antragstel-

ler“ erlassener Zweitbescheid würde diesem die Anfechtungsklage neu eröffnen, 

ohne dass er sich die Bestandskraft früherer verkehrsrechtlicher Anordnungen 

entgegenhalten lassen müsste. Bereits das Urteil des erkennenden Senates vom 

11.08.2009, 11 B 08.186, Rn. 33 ff., konnte so ausgelegt werden, dass ein (auf ei-

ne Prüfbitte oder einen „Antrag“ hin erfolgtes) behördliches Festhalten an einer 

bisherigen (durch Verkehrszeichen bekanntgemachten) straßenverkehrsrechtli-

chen Anordnung dann, wenn es erkennbar auf einer (erneuten) inhaltlichen Über-

prüfung und Würdigung beruht, nicht als wiederholende Verfügung, sondern viel-

mehr (nur gegenüber dem Anfragenden) als sachentscheidender Zweitbescheid 

anzusehen ist. Der vorliegende Beschluss (Rn. 8) knüpft – ohne dass die Thema-

tik entscheidungserheblich gewesen wäre – an diese Tendenz an.  

 

Die Verkehrsbehörden müssen sich bewusst sein: Je tiefer sie in eine neue sach-

liche Prüfung einsteigen und je weniger sie sich auf die Bestandskraft der früheren 

Anordnung berufen, desto eher eröffnen sie den „Anfragenden“ prozessuale Mög-

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/dvh/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=6&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR036710013BJNE004800000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


lichkeiten, denn desto eher deutet ein solches Vorgehen auf die Vornahme einer 

Neuregelung und nicht auf deren Ablehnung hin.   

 

2. Der Senat hatte in seiner Entscheidung vom 06.11.2011, 11 B 08.1892, Leitsatz, 

festgehalten, dass die Benutzungspflicht für einen nicht den Mindestanforderun-

gen der VwV-StVO entsprechenden Radweg darf jedenfalls dann angeordnet 

werden kann, wenn die Mitbenutzung der Fahrbahn durch Radfahrer zu einer im 

Verhältnis zu der auf besonderen örtlichen Verhältnissen beruhenden Gefahr im 

Sinn von § 45 Abs. 9 Satz 2 StVO nochmals deutlich gesteigerten Gefährdung der 

Radfahrer selbst führen würde, ein Radweg vorhanden ist, dessen Benutzung zu-

mutbar ist und ein Ausbau des vorhandenen Radwegs aufgrund der örtlichen Ge-

gebenheiten nicht ohne weiteres möglich ist.  

 

Die vorliegende Entscheidung stellt hierzu unter Verweis auf den zum oben er-

wähnten Urteil vom 06.11.2011 ergangenen Beschluss des Bundesverwaltungs-

gerichtes vom 16.04.2012, 3 B 62.11, Rn. 8, klar, dass es sich – erkennbar durch 

die Formulierung „jedenfalls“ – in dem Urteil vom 06.11.2011 nicht um zwingende 

Mindestvoraussetzungen für die ermessensfehlerfreie Anordnung handelte.  

 

Im konkreten Fall verläuft neben dem benutzungspflichtigen Radweg ein Busson-

derfahrstreifen, der von Radfahren nicht benutzt werden darf (Zeichen 245). Eine 

Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht hätte dazu geführt, dass Radfahrer, am  

(in Fahrtrichtung gesehen) rechten Rand des für den allgemeinen Verkehr freige-

gebenen Fahrstreifens, aber links von der Busspur hätten fahren müssen, mithin 

zwischen Fahrstreifen und Busspur gleichsam eingeklemmt wären. Der Senat hat 

hierin für die Radfahrer eine Gefährdungssituation gesehen, die auch mit Blick auf 

den Ausbauzustand des Radweges nicht hinnehmbar sei. Bei dem Radweg han-

delte es sich um einen gemeinsamen Fuß- und Radweg (Zeichen 240) mit einer 

Breite von ca. 1,80 m bis 2,00 m, wogegen die VwV-StVO insoweit eine Regel-

Mindestbreite von 2,50 m vorsieht.       

 

 
Niese 
Oberlandesanwalt  



11 ZB 14.189 

AN 10 K 12.01395 

G r o ß e s  S t a a t s -

w a p p e n  

 

 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 

 

In der Verwaltungsstreitsache 

****** *********, 

********-*****-***. *, ***** **********, 

 - ****** - 

 

**************: 

************** ***** ******, 

**************. *, ***** ********, 

 

gegen 

 

Freistaat Bayern, 

vertreten durch: 

Landesanwaltschaft Bayern, 

Ludwigstr. 23, 80539 München, 

 - Beklagter - 

 

wegen 

 

Verkehrsrechts; 

hier: Antrag des Klägers auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des Bayeri-

schen Verwaltungsgerichts Ansbach vom 17. Oktober 2013, 

 

erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 11. Senat, 

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Dr. Borgmann, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Stadlöder, 

die Richterin am Verwaltungsgerichtshof Geist 

 

ohne mündliche Verhandlung am 4. Dezember 2014 

folgenden 

Beschluss: 



 

 I. Der Antrag auf Zulassung der Berufung wird abgelehnt. 

 

 II. Der Kläger trägt die Kosten des Zulassungsverfahrens. 

 

 III. Der Streitwert für das Zulassungsverfahren wird auf 5.000,- Euro 

festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

I. 

 

Gegenstand der Klage ist die Rechtmäßigkeit einer durch Verkehrszeichen (Vor-

schriftzeichen 240) angeordneten Radwegbenutzungspflicht im Verlauf einer Staats-

straße auf einer Länge von ca. 1.200 m. 

 

In den Jahren 2011 und 2012 bat der Kläger das Landratsamt Erlangen-Höchstadt 

(im Folgenden: Landratsamt) mit mehreren Schreiben um Überprüfung der Beschil-

derungen, insbesondere der beiderseitigen Radwegbenutzungspflicht, entlang der 

Staatsstraße St 2240 im Bereich der Gemeinden Uttenreuth und Buckenhof. Durch 

verkehrsrechtliche Anordnungen vom 15. März 2012 hob das Landratsamt die Be-

nutzungspflicht in Fahrtrichtung links für Teile des Radwegs auf und teilte dem Kläger 

nach Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt Nürnberg und der örtlichen Polizei-

dienststelle mit Schreiben vom 19. Juli 2012 mit, aus Gründen der Verkehrssicherheit 

sei es erforderlich, die Benutzungspflicht im Übrigen aufrecht zu erhalten. 

 

Die beim Verwaltungsgericht Ansbach erhobene Klage mit dem Antrag, die Anord-

nungen der Radwegbenutzungspflichten im Verlauf der Erlanger Straße von Haus-

nummer 10 A im Ortsgebiet Uttenreuth (kurz vor der Breslauer Straße) bis zum Ab-

zweig nach Spardorf im Ortsgebiet Buckenhof (Buckenhofer Straße) in beiden Fahrt-

richtungen aufzuheben und den Beklagten zur Entfernung der entsprechenden Ver-

kehrszeichen zu verpflichten, hat das Verwaltungsgericht nach Durchführung eines 

Ortstermins mit Urteil vom 17. Oktober 2013 abgewiesen. Die Klage sei zwar zuläs-

sig, insbesondere fristgerecht erhoben, da es sich bei dem Schreiben des Landrats-

amts vom 19. Juli 2012 um einen Zweitbescheid handele. Sie sei jedoch unbegrün-

det. Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung, der straßenbaulichen Verhältnisse, der 

vorgeprägten örtlichen Situation, der Fahrbahnbreiten und der vorhandenen Busspur 

liege eine qualifizierte Gefährdungslage vor, angesichts derer die verpflichtende Nut-
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zung des Radwegs auch unter Berücksichtigung seines Ausbauzustands zumutbar 

sei und deshalb zur Förderung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ermes-

sensfehlerfrei habe angeordnet werden können. Hierbei sei keine kleinräumige oder 

gar punktuelle Betrachtung anzustellen, sondern eine Gesamtbetrachtung des be-

troffenen Streckenabschnitts im Sinne eines „einheitlichen“ und/oder „natürlichen“ 

Regelungsabschnitts. Der gemeinsame Geh- und Radweg könne trotz der nicht im-

mer der VwV-StVO entsprechenden Breiten bei vorsichtiger, vorausschauender 

Fahrweise jedem Fahrradfahrer und auch entgegenkommenden Fußgängern zuge-

mutet werden. Auf eine optimale Bedienung gerade seiner Bedürfnisse als Radfahrer 

habe der Kläger keinen Anspruch.  

 

Zur Begründung des hiergegen eingereichten Antrags auf Zulassung der Berufung, 

dem der Beklagte entgegentritt, lässt der Kläger ausführen, es bestünden ernstliche 

Zweifel an der Richtigkeit des Urteils. Das Verwaltungsgericht sei zu Unrecht davon 

ausgegangen, dass von der VwV-StVO keine Bindungswirkung für die Behörde aus-

gehe. Der Beklagte sei von den Vorgaben hinsichtlich der Mindestbreiten und Sicht-

beziehungen abgewichen, ohne darzulegen, ob der vorliegende Sachverhalt eine 

wesentliche Besonderheit aufweise. Auch das Verwaltungsgericht habe sich nicht 

damit auseinandergesetzt, ob ein atypischer Fall gegeben sei, der ein Abweichen 

von der VwV-StVO rechtfertigen könne. Die Rechtssache weise wegen der unterblie-

benen Prüfung, ob eine erhöhte Gefährdungslage und atypische Fallgestaltung vor-

liege, die ein Abweichen vom Regelfall der VwV-StVO rechtfertige, auch besondere 

rechtliche Schwierigkeiten auf und habe grundsätzliche Bedeutung. Schließlich sei 

die Berufung auch wegen Divergenz zuzulassen, weil das angefochtene Urteil von 

der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 16. April 2012 und dem Urteil 

des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 6. April 2011 hinsichtlich der dort 

festgelegten Voraussetzungen für die Nichteinhaltung der Vorgaben der VwV-StVO 

abweiche.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakten beider Instanzen sowie 

auf die vorgelegten Behördenakten Bezug genommen. 

 

II. 

 

Der Antrag des Klägers auf Zulassung der Berufung ist abzulehnen.  

 

1. Aus den zur Begründung des Zulassungsantrags dargelegten Gründen, auf die 

sich die Prüfung gemäß § 124a Abs. 5 Satz 2 VwGO beschränkt (BayVerfGH, E.v. 

14.2.2006 – Vf. 133-VI-04 – VerfGH 59, 47/52; Happ in Eyermann, VwGO, 14. Aufla-
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ge 2014, § 124a Rn. 54), ergeben sich keine ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit 

des angefochtenen Urteils. Ernstliche Zweifel im Sinne von § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO lie-

gen vor, wenn der Rechtsmittelführer einen einzelnen tragenden Rechtssatz oder eine 

einzelne erhebliche Tatsachenfeststellung der angefochtenen Entscheidung mit schlüs-

sigen Gegenargumenten in Frage stellt (BVerfG, B.v. 21.12.2009 – 1 BvR 812/ 09 – 

NJW 2010, 1062 Rn. 16; B.v. 16.7.2013 – 1 BvR 3057/11 – BVerfGE 134, 106 

Rn. 36). Das ist hier nicht der Fall. 

 

a) Es kann dahinstehen, ob die Mitteilung des Landratsamts vom 19. Juli 2012 als 

Zweitbescheid im Sinne einer erneuten verkehrsrechtlichen Anordnung anzusehen ist, 

der dem Kläger die Möglichkeit der Anfechtungsklage innerhalb der Jahresfrist (§ 74 

Abs. 1, § 58 Abs. 2 VwGO) eröffnet hat (vgl. BayVGH, U.v. 11.8.2009 – 11 B 08.186 – 

juris Rn. 29), oder ob das Landratsamt ihm lediglich die Gründe erläutert hat, aus de-

nen es an der bereits früher festgelegten Radwegbenutzungspflicht festhält. Wäre Letz-

teres anzunehmen, käme es für die Zulässigkeit der Klage darauf an, wann der Kläger 

erstmals auf die entsprechenden Verkehrszeichen getroffen ist (vgl. BayVGH, U.v. 

6.4.2011 – 11 B 08.1892 – BayVBl 2011, 504 Rn. 24; B.v. 22.4.2013 – 11 B 12.2671 – 

juris Rn. 23). Für die Annahme eines Zweitbescheids spricht jedoch, dass der Kläger 

das Landratsamt mit Schreiben vom 12. Oktober 2011 ausdrücklich um eine „Über-

prüfung und Neubescheidung der Straßenverkehrsbeschilderung an der St 2240“ ge-

beten hatte und das Landratsamt daraufhin – ohne sich gegenüber dem Kläger auf 

die Unanfechtbarkeit früherer Anordnungen zu berufen – in eine eingehende Prüfung 

der seit der ursprünglichen Anordnung veränderten örtlichen Verhältnisse unter Be-

teiligung der örtlichen Polizei und des Straßenbaulastträgers eingetreten ist mit dem 

Ergebnis einer teilweisen Aufhebung der linksseitigen Radwegbenutzungspflichten 

(verkehrsrechtliche Anordnungen vom 15.3.2012) und der Aufrechterhaltung im Übri-

gen entsprechend der Mitteilung vom 19. Juli 2012. Auch das Landratsamt hat in sei-

ner Klageerwiderung vom 9. Oktober 2012 ausdrücklich eingeräumt, das Schreiben 

vom 19. Juli 2012 könne als Neuverbescheidung angesehen werden. Letztendlich 

kommt es darauf jedoch nicht an, da das Verwaltungsgericht die Klage jedenfalls zu 

Recht als unbegründet abgewiesen hat. 

 

b) Soweit der Kläger hiergegen einwendet, das Verwaltungsgericht habe eine Bin-

dungswirkung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung 

(VwV-StVO) für die Behörde zu Unrecht verneint, kann er damit keinen Erfolg haben. 

Vielmehr hat das Verwaltungsgericht eine Bindungswirkung nur für die Gerichte ver-

neint und hierzu ausgeführt, die VwV-StVO stelle eine innerdienstliche Anordnung 

zur Ausübung des Ermessens dar, die (nur) die Verwaltung im behördlichen Instan-

zenzug binde. Dies steht im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesverwal-

8 

9 



tungsgerichts (B.v. 16.4.2012 – 3 B 62.11 – NJW 2012, 3048 Rn. 30) und des Baye-

rischen Verwaltungsgerichtshofs (U.v. 6.4.2011 – 11 B 08.1892 – BayVBl 2011, 504 

Rn. 38; B.v. 22.4.2013 – 11 ZB 13.490 – juris Rn. 12). Die Allgemeine Verwaltungs-

vorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung soll eine bundesweit einheitliche Anwendung 

des § 45 StVO sicherstellen. Sie ist zwar für die Behörde verbindlich, solange der zu 

entscheidende Sachverhalt sich nicht als atypisch darstellt. Es handelt sich jedoch 

nicht um materielles Recht, welches auch das Gericht binden würde.  

 

Das Landratsamt hat bei der Anordnung und Aufrechterhaltung der Radwegbenut-

zungspflicht im streitgegenständlichen Bereich auch nicht ermessensfehlerhaft ge-

handelt. Eine Pflicht, Radwege in der jeweiligen Fahrtrichtung zu benutzen, besteht 

nach § 2 Abs. 4 Satz 2 der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) vom 6. März 2013 

(BGBl I S. 367), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. Oktober 2014 (BGBl I 

S. 1635), nur, wenn dies durch Zeichen 237, 241 oder – wie hier – durch Zeichen 

240 (Gemeinsamer Geh- und Radweg) der Anlage 2 zu § 41 Abs. 1 StVO angeord-

net ist. Als Beschränkung des fließenden Verkehrs darf die zuständige Behörde eine 

Radwegbenutzungspflicht – abgesehen von hier nicht einschlägigen Ausnahmen – 

nur anordnen, wenn auf Grund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahren-

lage besteht, die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung der in den vorstehen-

den Absätzen genannten Rechtsgüter – also etwa der Sicherheit und Ordnung des 

Verkehrs – erheblich übersteigt (§ 45 Abs. 9 Satz 2 StVO). Besondere örtliche Ver-

hältnisse im Sinne von § 45 Abs. 9 Satz 2 StVO können insbesondere aufgrund der 

Streckenführung, dem Ausbauzustand, witterungsbedingten Einflüssen, der Ver-

kehrsbelastung und den daraus resultierenden Unfallzahlen anzunehmen sein 

(BVerwG, U.v. 18.11.2010 – 3 C 42.09 – BVerwGE 138, 159 Rn. 26). Dass solche 

Verhältnisse hier im Hinblick auf die vom Beklagten mit täglich 15.960 Kraftfahrzeu-

gen und 485 Schwerfahrzeugen angegebene und damit deutlich überdurchschnittli-

che Verkehrsbelastung, der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h und des 

in westlicher Richtung verlaufenden Bussonderfahrstreifens für den öffentlichen Per-

sonennahverkehr vorliegen, hat der Kläger im Ausgangsverfahren mit Schriftsatz 

vom 6. Mai 2013 ausdrücklich zugestanden und auch in seinem Zulassungsantrag 

nicht in Frage gestellt. Das gefahrlose Überholen eines die Fahrbahn benutzenden 

Radfahrers mit dem gebotenen Seitenabstand (§ 5 Abs. 4 Satz 2 StVO) erscheint 

auch nach Auffassung des Senats aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse 

bei Gegenverkehr, insbesondere in Spitzenzeiten während des Berufsverkehrs, nicht 

möglich und eine Trennung des Kfz- und Radverkehrs daher grundsätzlich geboten.  

 

Liegen die Voraussetzungen des § 45 Abs. 9 Satz 2 StVO – wie hier – vor, kommt es 

für die Ermessensausübung der Verkehrsbehörde nach der Verwaltungsvorschrift zur 
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Straßenverkehrs-Ordnung zu § 2 Abs. 4 Satz 2 StVO auf die Zumutbarkeit der Rad-

wegbenutzung, insbesondere dessen lichte Breite, und die Linienführung an. Aller-

dings sind diese Vorgaben – wie bereits ausgeführt – für die Gerichte nicht bindend. 

Außerdem schreibt die VwV-StVO die Breite von innerorts mindestens 2,50 m und 

außerorts mindestens 2,00 m für das Zeichen 240 nicht zwingend vor („soll in der 

Regel …“) und lässt Abweichungen an kurzen Abschnitten unter Wahrung der Ver-

kehrssicherheit zu, wenn es aufgrund der örtlichen oder verkehrlichen Verhältnisse 

erforderlich und verhältnismäßig ist. Soweit der Senat in seinem Urteil vom 6. April 

2011 (11 B 08.1892 – BayVBl 2011, 504 Rn. 38) die Rechtmäßigkeit der Benut-

zungspflicht für einen nicht den Mindestanforderungen der VwV-StVO entsprechen-

den Radweg bejaht hat, wenn die Mitbenutzung der Fahrbahn durch Radfahrer zu 

einer im Verhältnis zu der Gefahr im Sinn von § 45 Abs. 9 Satz 2 StVO nochmals 

deutlich gesteigerten Gefährdung der Radfahrer selbst führen würde, ein Radweg 

vorhanden ist, dessen Benutzung zumutbar ist und ein Ausbau des vorhandenen 

Radwegs aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht ohne weiteres möglich ist, 

handelt es sich hierbei nicht um zwingende Voraussetzungen für eine ermessensfeh-

lerfreie Entscheidung. Dies kommt bereits durch den Zusatz „jedenfalls dann“ zum 

Ausdruck. Auch das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 

16. April 2012 (3 B 62.11 – NJW 2012, 3048 Rn. 8) ausgeführt, entscheidend sei, ob 

die Mitbenutzung der Fahrbahn durch Radfahrer im Einzelfall zu einer Gefährdungs-

situation im Sinne von § 45 Abs. 9 Satz 2 StVO führen würde, die auch mit Blick auf 

den Ausbauzustand des Radwegs nicht hinnehmbar sei.  

 

Hiervon konnten der Beklagte und das Verwaltungsgericht vorliegend ausgehen. Wie 

dem vom Kläger in seine Klagebegründung vom 25. August 2012 eingefügten Kar-

tenausschnitt zu entnehmen ist, unterschreitet der Radweg auch nach seiner Auffas-

sung nur in Teilbereichen die Mindestbreite nach der VwV-StVO. Insoweit hat aber 

das Verwaltungsgericht zu Recht darauf hingewiesen, dass bei einem einheitlichen 

Regelungsabschnitt eine Gesamtbetrachtung und keine kleinräumige oder gar punk-

tuelle Betrachtung anzustellen ist. Dem ist zuzustimmen. Würde die Benutzungs-

pflicht des nördlich der Fahrbahn verlaufenden Radwegs dort, wo er nach Angaben 

des Klägers lediglich eine Breite von 1,80 m bzw. 2,00 m aufweist, aufgehoben, dürf-

ten Radfahrer von Uttenreuth in Richtung Buckenhof in diesem Bereich die Fahrbahn 

benutzen, obwohl in Fahrtrichtung rechts von ihnen eine Busspur verläuft, auf der 

Busse in engen Zeittakten (10 Minuten im Berufsverkehr) mit einer zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h verkehren. Würden Radfahrer dabei – womit 

insbesondere im Berufsverkehr gerechnet werden muss – durch von hinten auffah-

rende oder nicht mit dem gebotenen Seitenabstand überholende Kraftfahrzeuge be-

drängt, bliebe ihnen als Ausweichmöglichkeit nur der Bussonderfahrstreifen. Dass 
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hierdurch für Radfahrer eine Gefährdungssituation entstünde, die auch mit Blick auf 

den Ausbauzustand des Radwegs nicht hinnehmbar wäre, hat die Polizeiinspektion 

Erlangen-Land in ihrer Stellungnahme vom 25. September 2012, die sich das Land-

ratsamt durch deren Einführung in das Verfahren zu eigen gemacht hat, zu Recht 

hervorgehoben. Auch das Verwaltungsgericht hat auf diesen Umstand zutreffend 

hingewiesen.  

 

Zu den übrigen vom Kläger besonders problematisierten Teilbereichen des Radwegs 

hat das Verwaltungsgericht im Einzelnen dargelegt, beim Ortstermin seien keine für 

Fahrradfahrer oder andere Verkehrsteilnehmer unzumutbaren Verhältnisse erkenn-

bar gewesen. Vielmehr könne der Radweg bei vorsichtiger, vorausschauender Fahr-

weise (§ 1 StVO) jedem Fahrradfahrer und auch entgegenkommenden Fußgängern 

zugemutet werden. Dem ist der Kläger in seiner Antragsbegründung nicht substanti-

iert entgegengetreten. 

 

2. Die Berufung ist auch nicht wegen besonderer rechtlicher Schwierigkeiten (§ 124 

Abs. 2 Nr. 2 VwGO) oder grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache (§ 124 Abs. 2 

Nr. 3 VwGO) zuzulassen. Die Voraussetzungen für die Anordnung einer Radwegbe-

nutzungspflicht sind durch die Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts (U.v. 

18.11.2010 – 3 C 42.09 – BVerwGE 138, 159; B.v. 16.4.2012 – 3 B 62.11 – NJW 

2012, 3048) und des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs als Vorinstanz (U.v. 

11.8.2009 – 11 B 08.186; U.v. 6.4.2011 – 11 B 08.1892) grundsätzlich geklärt. Da-

nach kann die Anordnung einer Radwegbenutzungspflicht auch bei Unterschreitung 

der in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung vorgese-

henen Mindestbreite des Radweges rechtmäßig sein, wenn die Mitbenutzung der 

Fahrbahn durch Radfahrer zu einer auch mit Blick auf den Ausbauzustand des Rad-

wegs nicht hinnehmbaren Gefährdungssituation führen würde. Die Antragsbegrün-

dung zeigt weder darüber hinausgehende, noch ungeklärte Rechtsfragen noch be-

sondere rechtliche Schwierigkeiten auf. Ob die Anordnung einer Radwegbenutzungs-

pflicht auch bei einer Abweichung von den Vorgaben der VwV-StVO gerechtfertigt ist, 

entzieht sich einer fallübergreifenden Betrachtung und kann nur für den jeweiligen 

Einzelfall unter Berücksichtigung der besonderen örtlichen Verhältnisse beurteilt wer-

den (vgl. BVerwG, B.v. 16.4.2012 – 3 B 62.11 – NJW 2012, 3048 Rn. 41).  

 

3. Schließlich liegt auch der Zulassungsgrund der Divergenz (§ 124 Abs. 2 Nr. 4 VwGO) 

nicht vor. Soweit der Kläger hierzu vorträgt, das Urteil weiche von der Entscheidung 

des Bundesverwaltungsgerichts vom 16. April 2012 (3 B 62.11 – NJW 2012, 3048) 

und des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 11. August 2009 (11 B 08.1892) 

ab und beruhe auf dieser Abweichung, weil das Verwaltungsgericht die dort aufge-
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stellten Voraussetzungen (nochmals deutlich gesteigerte Gefährdung der Radfahrer 

bei Mitbenutzung der Fahrbahn, Zumutbarkeit der Benutzung des Radwegs, Ausbau 

des Radwegs nicht ohne weiteres möglich) nicht geprüft habe, wird damit keine Di-

vergenz dargelegt. Hierzu wäre es erforderlich gewesen, aufzuzeigen, dass das Erst-

gericht einen abstrakten Rechtssatz aufgestellt hat, der von einem ebensolchen abs-

trakten Rechtssatz der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts oder des Baye-

rischen Verwaltungsgerichtshofs abweicht. Allein die fehlerhafte Anwendung eines 

solchen von den genannten Gerichten aufgestellten abstrakten Rechtssatzes im Sin-

ne einer „Subsumtionsdivergenz“ erfüllt jedoch nicht die Voraussetzungen für die Zu-

lassung der Berufung gemäß § 124 Abs. 2 Nr. 4 VwGO (vgl. BVerwG, B.v. 16.4.2012 

– 3 B 62.11 – NJW 2012, 3048 Rn. 43; BayVGH, B.v. 22.4.2013 – 11 ZB 13.490 – 

juris Rn. 13; Happ in Eyermann, VwGO, § 124 Rn. 42, § 124a Rn. 73 m.w.N.). Im Üb-

rigen haben – wie bereits ausgeführt – das Bundesverwaltungsgericht und der Baye-

rische Verwaltungsgerichtshof die Rechtmäßigkeit der Anordnung einer Radwegebe-

nutzungspflicht unter den genannten Voraussetzungen zwar bejaht, diese aber kei-

neswegs als zwingend angesehen. Erforderlich, aber auch ausreichend ist vielmehr, 

dass die Mitbenutzung der Fahrbahn durch Radfahrer im Einzelfall zu einer Gefähr-

dungssituation im Sinne von § 45 Abs. 9 Satz 2 StVO führen würde, die auch mit 

Blick auf den Ausbauzustand des Radwegs nicht hinnehmbar ist. Davon sind der Be-

klagte und das Verwaltungsgericht vorliegend zu Recht ausgegangen. 

 

4. Als unterlegener Rechtsmittelführer hat der Kläger die Kosten des Verfahrens zu 

tragen (§ 154 Abs. 2 VwGO). Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 47 und § 52 

Abs. 2 GKG i.V.m. Nr. 46.15 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbar-

keit in der 2013 aktualisierten Fassung.  

 

5. Dieser Beschluss, mit dem die Entscheidung des Verwaltungsgerichts rechtskräftig 

wird (§ 124a Abs. 5 Satz 4 VwGO), ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO). 

 

 

 

 

Dr. Borgmann Stadlöder Geist 
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